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RS OGH 1952/9/4 1Ob652/52
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.09.1952

Norm

EO §35 C

Rechtssatz

Solange in einem Exekutionsverfahren die Exekutionsbewilligung noch nicht rechtskräftig geworden ist, kann von einer

Verfahrensbeendigung nicht gesprochen werden, mag auch das Ziel der Exekution (zB grundbücherliche Durchführung

der Pfandrechtslöschung) schon erreicht sein.
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